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Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 
„Photovoltaikanlage Solarpark Sembten-West“  
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die Aufstellung die des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 29 „Photovoltaikanlage Solarpark Sembten-West“ nach § 2 
BauGB in Verbindung mit § 12 BauGB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Zahl d. Mitglieder der GV: 15 
 

davon anwesend: 
 

Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Enthaltungen: 
 

 

 

 

 

 

Hanni Dillan       Ralph Homeister     
Vors. d. Gemeindevertretung    Bürgermeister 



Information/ Begründung: 
 
Die Kronos Solar Projects GmbH plant in der Gemeinde Schenkendöbern (Landkreis 
Spree-Neiße) westlich der Ortslage Sembten eine Freiflächenphotovoltaikanlage. Zu 
deren Errichtung soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Das 
Gebiet umfasst die Flurstücke 7, 8, in der Flur 1 der Gemarkung Sembten 
(Gemarkungsnummer 122622)/ Gemeinde Schenkendöbern.  
Die Gemeinde Schenkendöbern beabsichtigt mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes die baurechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage zur Stromerzeugung zu schaffen. Zielstellung ist die 
Ausweisung als Sondergebiet. 
 
Hintergrund:  
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine umfassende Überarbeitung des gleichnamigen 
Bebauungsplans aus dem Jahr 2021, dessen Aufstellung mit Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 13.04.2021 mehrheitlich abgelehnt wurde. 
 
Das Vorhabengebiet wurde in der Überarbeitung, von einer ursprünglichen Gebietsgröße 
mit ca. 94 ha, auf nun 2 Flurstücke mit einer Flurstücksfläche von insgesamt ca. 41,31ha 
reduziert. 
 
Mit der Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21.07.2021 (EEG 2021) besteht 
künftig die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung der Gemeinde mit Beträgen von 
insgesamt 0,2 €-Cent pro eingespeister Kilowattstunde. 
Entsprechende Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger dürfen 
laut EEG 2021 vor der Genehmigung der Freiflächenanlage, jedoch erst nach Beschluss 
des Bebauungsplans geschlossen werden. 
 
In der Zeit vom 29.11.2021 bis zum 24.12.2021 wurde gemäß Beschluss GV26/21 eine 
Einwohnerbefragung in den betroffenen Ortsteilen Sembten und Groß Drewitz 
durchgeführt. (s. Anlage 1) 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     Ja / Nein 
               
Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung Ja / Nein 
  
Die Maßnahme verursacht     keine Folgekosten       
 

        Folgekosten in Höhe von: 
        einmalige                            Euro 
 
        jährliche                              Euro 
  
 
         
             
           __________________________ 
         zuständiger Amtsleiter 
  



Anlage 1: Ergebnis der Einwohnerbefragung 
 
In der Zeit vom 29.11.2021 bis zum 24.12.2021 wurde gemäß Beschluss GV26/21 eine 
Einwohnerbefragung in den betroffenen Ortsteilen Sembten und Groß Drewitz 
durchgeführt mit nachfolgender Fragestellung durchgeführt: 
 
„Sind Sie für oder gegen die Errichtung eines Solarparkes in der Gemarkung 
Sembten, Flur 1, Flurstücke 7 und 8?“ 
 
 
Die Einwohnerbefragung ergab folgendes Ergebnis: 
 

 insgesamt OT Groß Drewitz OT Sembten 

Abstimmungsberechtigte: 513 281 232 

 

 Stimmen % Stimmen % Stimmen % 

 
abgestimmt haben 332 64,72% 171 60,85% 161 69,40% 

 
 
„ich bin dafür“ 158 47,59% 73 42,69% 85 52,80% 

 
„ich bin dagegen“  172 51,81% 97 56,72% 75 46,58% 

(Sitzung des Wahlausschusses am 29.12.2021 um 10:00 Uhr zur Auszählung der Stimmen) 

  



Anlage 2.: Skizzen zur Abgrenzung des Plangebietes 
 

 
 

 
Quellen: BRANDENBURGVIEWER; Kronos Solar 
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